
V/0814/2021

V/0814/2021

Öffentliche Beschlussvorlage

Betrifft

Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände und sonstige Vereinigungen und Initiativen im
Stadtbezirk Münster-West

Beratungsfolge

11.11.2021 Bezirksvertretung Münster-West Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Den unten aufgeführten Vereinen und Institutionen werden für den beantragten Zweck
Zuschüsse in folgender Höhe gewährt:

Verein/Institution Zuschusszweck Zuschusshöhe

Bläservereinigung Albachten
1921

100jähriges Vereinsjubiläum 400,00 €

Verein zur Förderung des
Kindergartens St. Josef e. V.

25jähriges Vereinsjubiläum 100,00 €

IOG Initiative Ortskern
Gievenbeck e. V.

Anschaffung von Weihnachtsschmuck und
Weihnachtsbeleuchtung

1.500,00 €

MuM Mehrgenerationenhaus
und Mütterzentrum e. V.

25jähriges Vereinsjubiläum 100,00 €

Tischfußballverein Boofken
Münster 08 e. V.

Errichtung einer Seniorenmannschaft, Kauf
und Beflockung von Sportausstattung

600,00 €

TSC Münster-Gievenbeck e. V. 50jähriges Vereinsjubiläum 200,00 €

Flohmarktteam Roxel Anschaffung von 25 Bierzeltgarnituren 2.000,00 €

Summe 4.900,00 €

2. Den unten aufgeführten Vereinen und Institutionen werden für den beantragten Zweck keine
Zuschüsse gewährt.

Verein/Institution Zuschusszweck

Verein zur Förderung des
Kindergartens St. Josef e. V.

Sommerfest

DJK Wacker Mecklenbeck e. V. Dankeschönfeier für Vereinsmitglieder

Bezirksverwaltung Münster-
West

04.11.2021

Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Vennemann

Telefon: 492-1642

Vennemann@stadt-
muenster.de
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II. Finanzielle Auswirkungen:

Teilergebnisplan

Nr. Bezeichnung
Haush.-

jahr

Betrag

€

Bemerkungen

Produktgruppe 0101 Bezirksvertretungen 2021

Zeile 15 Transferaufwendungen 2021 4.900,00

Begründung:

Nach § 37 Abs. 1 Buchstabe d der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind die
Bezirksvertretungen für die Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und sonstiger
Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk zuständig. Für die Gewährung von Zuschüssen gelten
die von der Bezirksvertretung Münster-West beschlossenen Richtlinien (Anlage 1 der Vorlage).

Die aufgeführten Vereine haben einen Zuschussantrag gestellt.

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Anträge, der in den Vorjahren bewilligten Zuschüsse und
des geltend gemachten Bedarfs wurden entsprechende Empfehlungen zur Gewährung von
Zuschüssen in einer Sitzung des Ältestenrates der Bezirksvertretung Münster-West am 27.10.2021
ausgesprochen. Diese sollen nun von der Bezirksvertretung Münster-West beschlossen werden.

I. A.

gez.
Remmers

Anlagen:

Anlage 1: Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen an Vereine, Verbände und sonstige
Vereinigungen und Institutionen im Stadtbezirk Münster-West
Anlage A


